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Gesuch um Erteilung einer Grenzgängerbewilligung EU/EFTA zur 
selbstständigen Erwerbstätigkeit in der Schweiz 
 
Die Voraussetzungen für die Erteilung von Grenzgängerbewilligungen EU/EFTA für Personen zur selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit sind auf Seite 2 aufgeführt. Vollständig ausgefülltes Gesuch mit den erwähnten 
Unterlagen einreichen an: Migrationsamt Basel-Stadt, Bewilligungen, Spiegelgasse 12, CH-4001 Ba-
sel. Auskünfte: Telefon +41 (0) 61 267 70 72 (Mo–Fr, 09.00–12.00 Uhr) 
 

Gesuchsteller/in 
 
Name: _________________________________ Vorname:  ________________________________  

Geburtsdatum: ________________ Zivilstand: ________________ Nationalität: _______________  

Aktuelle Wohnadresse*:  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________  

*) Adresse muss in einem Vertragsstaat liegen (EU 27) 

 
 

Art der selbstständigen Erwerbstätigkeit 
(Beschreibung Geschäftsidee, Produkte/Dienstleistungen und Kundensegmente in Stichworten) 

 
Für Rückfragen 
Telefonnummer: _________________________ E-Mail-Adresse: ___________________________  

 

Firmenname: ____________________________ Evtl. Stempel: _____________________________  

Ort und Datum: __________________________ Unterschrift: ______________________________  
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Voraussetzungen für die Erteilung einer Grenzgängerbewilligung EU/EFTA zur selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit 
 
Personen mit Staatsangehörigkeit eines EU/EFTA-Staats, die in der Schweiz eine selbstständige 

Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen und in einem Vertragsstaat wohnhaft sind, erhalten eine Grenz-

gängerbewilligung EU/EFTA mit einer Gültigkeitsdauer von fünf Jahren. Diese berechtigt zur Aus-

übung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit. Die Selbstständigkeit muss bereits bei der Einrei-

chung des Gesuchs nachgewiesen werden. 

 

Es besteht innerhalb der Schweiz volle berufliche und geografische Mobilität. Der Wechsel zur Un-

selbstständigkeit sowie der Wechsel des Aufenthaltsortes im Ausland und des allfälligen Wochen-

aufenthaltsortes in der Schweiz sind meldepflichtig. 

 

Unerlässliche Unterlagen für Ihr Gesuch: 

 

 Vollständig ausgefülltes Gesuchsformular 

 Kopie Reisepass oder Identitätskarte/Personalausweis 

 Kopie Mietvertrag der Geschäftsräumlichkeiten im Kanton Basel-Stadt 

 Bestätigung der AHV-Ausgleichskasse über die Aufnahme Ihrer Selbstständigkeit 

(Informationen erteilt: 

Ausgleichskasse Basel-Stadt, Wettsteinplatz 1, CH-4001 Basel, Tel. +41 (0) 61 685 22 22) 

 Beschreibung der geplanten Geschäftstätigkeit oder Businessplan mit Angaben über die 

Rechtsform, Umsatz- und Gewinnaussichten 

 Nachweis von Aufträgen (sofern vorhanden) 

 Handelsregisterauszug (sofern vorhanden) 

 

 

 


	Name: 
	Vorname: 
	Geburtsdatum: 
	Zivilstand: 
	Nationalität: 
	Wohnadresse: 
	Wohnadresse_2: 
	Telefonnummer: 
	Ort und Datum: 
	Firmenname: 
	Beschreibung: 
	E-Mail-Adresse: 


